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Ob ein zeitwei l iger Eingri f f  in die Rechte von Personen erfor

derl ich ist  und ob deshalb die Befugnisse wahrgenommen werden 

müssen, wird auch maßgebl ich vom Grad der Bereitschaft  zur 

Mitwirkung an der Gefahrenabwehr durch die jewei l ige Person be

st immt. Erklärt  s ich eine Person, nachdem sie mit  dem Problem 

der Gefahrenabwehr vertraut gemacht wurde (nicht im Sinne des 

Erhebens einer Forderung gemäß § 11) sofort  berei t ,  den von 

ihr gewünschten Beitrag zur Gefahrenabwehr unverzügl ich und 

freiwi l l ig zu erbr ingen, bedarf es keiner Einschränkung von 

Rechten und damit auch nicht der Wahrnehmung der Befugnisse 

des VP-Gesetzes. Die gleiche Situat ion ist  gegeben, wenn eine 

Person von sich aus an der Gefahrenabwehr mitwirkt .  Die Wahrneh

mung der Befugnisse ist  jedoch dann erforderl ich und gestattet,  

wenn eine Person nach anfängl icher Freiwi l l igkeit  nicht mehr 

an der weiteren Gefahrenabwehr mitwirken wi l l .

c) Die auf der Grundlage der Befugnisse des VP-Gesetzes 
einzulei tende Maßnahme muß zur Abwehr der konkreten 
Gefahr geeignet sein.

Dieser Voraussetzung für die Wahrnehmung der Befugnis l iegt 

die Forderung zugrunde, daß von den unterschiedl ichen im VP-Ge- 

setz geregelten Befugnissen nur diejenige wahrgenommen werden 

darf ,  mit  der die Gefahr am wirkungsvol lsten abgewehrt werden 

kann. Befugnisse, mit  denen eine Gefahrenabwehr objekt iv nicht- 

mögl ich ist ,  dürfen nicht wahrgenommen werden. Die Auswahl 

der Befugnis wird ausschl ießl ich von den Erfordernissen der 

Gefahrenabwehr best immt.

Der Grundsatz der Geeignetheit  verdeut l icht nochmals, daß die 

Befugnisse des VP-Gesetzes Einzelbefugnisse sind und kein in 

sich geschlossenes Verfahren bi lden. Wenn eine Gefahr vor l iegt,  

können nicht automatisch al le im VP-Gesetz geregelten Befugnisse 

eingesetzt werden, sondern es ist  nur diejenige zu nutzen, mit  

der die Gefahr erfolgreich abgewehrt werden kann. Bei Erforder

nis können mehrere Befugnisse zur Gefahrenabwehr miteinander


